
 

 

 

 

 

Osnabrück, 16.03.2022 

Wahlordnung – jdav Sektion Osnabrück 

Präambel 

Diese Wahlordnung dient ergänzend zur Sektionsjugendordnung der jdav Osnabrück zur Schaffung von 
Transparenz und einheitlichen Wahlsystemen. Für die Wahlen der Delegierten für die Bundes- und 
Landesjugendversammlung wird eine einheitliche Wahlordnung beschlossen. 

Delegierten Wahl für die BJV/LJV 

Über die Sektionsjugendordnung hinaus gilt: 

a)      Alle Kandidat*innen werden in einem Wahlgang anhand der Stimmenverteilung auf die 
Listenplätze verteilt. 
b)     Jede*r Wahlberechtigte besitz drei Stimmen, die beliebig auf alle Kandidat*innen verteilt werden 
dürfen. 

Beschluss 

Die obige Wahlordnung wurde auf der Jugendvollversammlung am 16.03.2022 einstimmig beschlossen. 

 


